
Erläuterungen zu der Erklärung zur Körperschaftsteuer und
Gewerbesteuer von Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen

oder kirchlichen Zwecken dienen
(zum Vordruck Gem 1)

� Die Finanzbehörden sind verpflichtet, auch gemeinnützige, mildtäti-
ge und kirchliche Körperschaften regelmäßig zu überprüfen. Sie
müssen prüfen, ob die Voraussetzungen der Abgabenordnung (AO)
für die Gewährung der Steuervergünstigungen wegen der Förde-
rung steuerbegünstigter Zwecke nach der Satzung und nach der
tatsächlichen Geschäftsführung erfüllt wurden und ob Steuern – die
bei umfangreichen wirtschaftlichen Betätigungen trotz der Steuer-
begünstigung anfallen können – festzusetzen sind.

Steuerbegünstigte Körperschaften werden – wenn nicht wegen um-
fangreicher wirtschaftlicher Betätigungen regelmäßig Steuern an-
fallen – im Allgemeinen nur in dreijährigem Abstand anhand der ver-
einfachten Erklärung Gem 1 geprüft. Die Prüfung umfasst alle drei
Jahre, wobei der Schwerpunkt aber auf dem letzten Jahr liegt. Die
Angaben in dem Erklärungsvordruck Gem 1 sind deshalb nur für
das letzte Jahr des Prüfungszeitraums zu machen. Zur Entlastung
der Vertreter der steuerbegünstigten Körperschaften greift das
Finanzamt bei der Prüfung so weit wie möglich auf die bei den Kör-
perschaften in der Regel schon vorhandenen Unterlagen zurück
(Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben oder Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung, Kassenbericht, Protokolle der Mit-
gliederversammlung, Tätigkeitsbericht usw.). Es ist deshalb unbe-
dingt nötig, dass Sie diese Unterlagen für jedes Jahr des drei-
jährigen Prüfungszeitraums der Erklärung beifügen.

Falls die Prüfung auf der Grundlage der vereinfachten Erklärung er-
geben sollte, dass voraussichtlich Steuern festzusetzen sind, wird
das Finanzamt Sie in der Regel um die Abgabe weiterer Steuererklä-
rungen bitten.

� Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nach-
haltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche
Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögens-
verwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht er-
forderlich (§ 14 AO). Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb kann ent-
weder steuerbegünstigt (Zweckbetrieb) oder steuerpflichtig sein.

Nicht als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gilt die Vermögensver-
waltung. Diese liegt in der Regel vor, wenn Vermögen genutzt wird,
z.B. Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Ver-
mögen vermietet oder verpachtet wird (§ 14 Satz 3 AO).

Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbe-
günstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirkli-
chen, die Zwecke nur durch ihn erreicht werden können und der
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben
derselben oder ähnlicher Art nicht im größeren Umfang in Wettbe-
werb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke un-
vermeidbar ist (§ 65 AO). Für die Zweckbetriebseigenschaft be-
stimmter wirtschaftlicher Betätigungen enthalten die §§ 66 bis 68
AO Sonderregelungen. Z.B. sind kulturelle Einrichtungen, wie
Museen, Theater und kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte,
Kunstausstellungen, Zweckbetriebe, auch wenn sie die allgemei-
nen Voraussetzungen des § 65 AO nicht erfüllen (§ 68 Nr. 7 AO). Kul-
turelle Einrichtungen und Veranstaltungen i.S. des § 68 Nr. 7 AO
können nur vorliegen, wenn die Förderung der Kultur Satzungs-
zweck der Körperschaft ist.

Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind z.B.:
Verkauf von Speisen und Getränken in einer Vereinsgaststätte,
einem Kiosk oder bei einer Veranstaltung, Herausgabe von Zeit-
schriften gegen Entgelt oder in Verbindung mit der Veröffentlichung
von Anzeigen, der Betrieb einer Druckerei, die Werbung für Wirt-
schaftsunternehmen, die Durchführung von Basaren, Festveran-
staltungen und von geselligen Veranstaltungen.

Wird für den Besuch einer sportlichen oder kulturellen Veranstaltung
mit Bewirtung ein einheitlicher Eintrittspreis verlangt, so ist dieser –
ggf. im Wege der Schätzung – in Entgeltsanteile für den Besuch der
Veranstaltung und für die Bewirtungsleistungen aufzuteilen.

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer werden nicht erhoben,
wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer (ohne Abzug
von Ausgaben) aus den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben insgesamt 35000 € im Jahr nicht übersteigen (Be-
steuerungsgrenze – § 64 Abs. 3 AO). Sind die Einnahmen der
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe höher, muss
der Gewinn genau ermittelt werden. Körperschaftsteuer und Ge-
werbesteuer fallen aber auch dann nur an, soweit die Freibeträge
von 3835 € bei der Körperschaftsteuer und 3900 € bei der Gewer-
besteuer überschritten werden.

Eine Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft
kann ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sein. In
diesem Fall sind für die Beurteilung, ob die Besteuerungsgrenze
überschritten wird, die anteiligen Einnahmen (nicht der Gewinn-
anteil) der Körperschaft aus der Beteiligung maßgeblich.

� Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind grundsätzlich
ein Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatz-
steuer aus allen sportlichen Veranstaltungen des Vereins die
Zweckbetriebsgrenze von 35 000 € im Jahr nicht übersteigen
(§ 67a Abs.1 Satz 1 AO). Übersteigen die Einnahmen die Zweck-
betriebsgrenze von 35 000 €, liegt grundsätzlich ein steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. Der Verkauf von Speisen
und Getränken sowie die Werbung gehören nicht zu den sportlichen
Veranstaltungen.

Der Verein kann auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze ver-
zichten (§ 67a Abs. 2 AO). Die steuerliche Behandlung seiner sportli-
chen Veranstaltungen richtet sich dann nach § 67a Abs. 3 AO. Danach
sind sportliche Veranstaltungen ein Zweckbetrieb, wenn an ihnen kein
bezahlter Sportler des Vereins teilnimmt und der Verein keinen ver-
einsfremden Sportler selbst oder im Zusammenwirken mit einem Drit-
ten bezahlt. Auf die Höhe der Einnahmen oder Überschüsse dieser
sportlichen Veranstaltungen kommt es bei Anwendung des § 67a
Abs. 3 AO nicht an. Sportliche Veranstaltungen, an denen ein oder
mehrere Sportler teilnehmen, die nach § 67a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder
2 AO als bezahlte Sportler anzusehen sind, sind steuerpflichtige wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe. Nicht als Bezahlung gilt die Erstattung
von tatsächlich entstandenem Aufwand. Zahlungen des Vereins an ei-
nen seiner Sportler bis zu insgesamt 358 € je Monat im Jahresdurch-
schnitt werden für die Beurteilung der Zweckbetriebseigenschaft –
nicht aber für die Besteuerung des Sportlers – ohne Einzelnachweis
als Aufwandsentschädigung angesehen.

Erklärt der Verein, dass er auf die Anwendung der Zweckbetriebs-
grenze verzichtet, ist er für mindestens 5 Veranlagungszeiträume an
diese Erklärung gebunden. In diesem Fall sind in Zeile 21 ff. Eintra-
gungen vorzunehmen.

Die Anlage Sportvereine ist von Sportvereinen stets zusätzlich
auszufüllen.

� Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke i.S. des § 53 AO,
wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu
unterstützen,
1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustan-

des auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder
2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsat-

zes der Sozialhilfe i.S. des § 28 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch; beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand tritt an
die Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. Dies
gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen Ver-
besserung ihres Unterhalts ausreicht und denen zugemutet wer-
den kann, es dafür zu verwenden. Bei Personen, deren wirt-
schaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage ge-
worden ist, dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten
Grenzen übersteigen.

Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind
– Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergeset-

zes und
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– andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeigne-
te Bezüge,

die der Alleinstehende oder der Haushaltsvorstand und die sonsti-
gen Haushaltsangehörigen haben.

Unterhaltsansprüche sind zu berücksichtigen. Zu den Bezügen
zählen nicht Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
und bis zur Höhe der Leistungen der Sozialhilfe Unterhaltsleistun-
gen an Personen, die ohne Unterhaltsleistungen sozialhilfeberech-
tigt wären oder Anspruch auf Sicherung des Lebensunterhalts nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch hätten.

� Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbetrieb, wenn
sie in besonderem Maße den in § 53 AO genannten Personen dient.
Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der Allgemeinheit
und nicht des Erwerbes wegen ausgeübte Sorge für Not leidende
oder gefährdete Mitmenschen.

Die Sorge kann sich auf das gesundheitliche, sittliche, erzieherische
oder wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeugung oder Abhilfe
bezwecken. Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in beson-
derem Maße den in § 53 AO genannten Personen, wenn diesen min-
destens zwei Drittel ihrer Leistungen zugute kommen (§ 66 AO).

Wer zu den in § 53 AO genannten Personen gehört, ergibt sich aus
der vorstehenden Ziff. �.

� Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbereich des Kranken-
hausentgeltgesetzes oder der Bundespflegesatzverordnung fällt,
ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 40 % der jährlichen Bele-
gungstage oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei de-
nen nur Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen (§ 7 des
Krankenhausentgeltgesetzes, § 10 der Bundespflegesatzverord-
nung) berechnet werden (§ 67 Abs.1 AO).

Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungsbereich des Kran-
kenhausentgeltgesetzes oder der Bundespflegesatzverordnung
fällt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 40% der Belegungsta-
ge oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen für die
Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als nach § 67 Abs.1
AO berechnet wird (§ 67 Abs.2 AO).

� Die Körperschaft muss ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre sat-
zungsmäßigen Zwecke verwenden. Mittel sind alle Zuwendungen
(z.B. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse), die Erträge aus der
Vermögensverwaltung sowie die Gewinne aus Zweckbetrieben und
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. Verwen-
dung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die An-
schaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die sat-
zungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwendung
ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in dem auf den Zufluss fol-
genden Kalender- oder Wirtschaftsjahr für die steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von
dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung enthält § 58 AO (siehe
	 bis 
�). Daneben sind Rücklagen für die Pflege des Vermögens,
das zur Vermögensverwaltung der steuerbegünstigten Körper-

Beispiel:

Rücklagen für eine demnächst erforderlich werdende Reparatur
an einem Mietwohngrundstück.

	 Eine Körperschaft kann ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rückla-
ge zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstig-
ten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können (§ 58
Nr. 6 AO). Voraussetzung ist, dass die Mittel für bestimmte − die
steuerbegünstigten Satzungszwecke verwirklichende − Vorhaben
angesammelt werden, für deren Durchführung bereits konkrete
Zeitvorstellungen bestehen.

Nach § 58 Nr. 6 AO sind u.a. folgende Rücklagen zulässig:

– Rücklagen zur Ansammlung von Mitteln für die Erfüllung des
steuerbegünstigten Zwecks (Beispiel: Ansammlung von Mitteln
für die Errichtung, Erweiterung oder Instandsetzung einer Sport-
anlage durch einen gemeinnützigen Sportverein);

– Rücklagen für periodisch wiederkehrende Ausgaben (z.B. Löh-
ne, Gehälter, Mieten) in Höhe des Mittelbedarfs für eine ange-
messene Zeitperiode (sog. Betriebsmittelrücklage). Entspre-
chendes gilt für wiederkehrende Ausgaben zur Erfüllung des
steuerbegünstigten Zwecks (z.B. Gewährung von Stipendien);

In Ausnahmefällen können Mittel in einer Rücklage für solche ernst
gemeinten Vorhaben angesammelt werden, für deren Durchführung
noch keine konkreten Zeitvorstellungen bestehen.

Beispiel:

Für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer
Krankenhausstiftung ist die Errichtung eines weiteren Betten-
traktes notwendig. Unter Berücksichtigung öffentlicher Zu-
schüsse ist ein erheblicher Investitionsaufwand von der Stiftung
selbst zu tragen. Wegen der schwankenden Erträge der Stiftung
ist nicht abzusehen, wann die erforderlichen Mittel für die Inves-
titionen vorhanden sein werden.

In derartigen Fällen ist eine Rücklagenbildung zulässig, wenn das
Vorhaben glaubhaft ist und bei den finanziellen Verhältnissen der
steuerbegünstigten Körperschaft in einem angemessenen Zeitraum
durchgeführt werden kann.

Die Gründe für die Bildung einer Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO hat die
steuerbegünstigte Körperschaft dem zuständigen Finanzamt im
Einzelnen darzulegen.

� Nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a AO darf eine steuerbegünstigte Kör-
perschaft höchstens ein Drittel des Überschusses der Einnahmen
über die Unkosten aus Vermögensverwaltung und darüber hinaus
höchstens 10 % ihrer sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO zeitnah
zu verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführen. Zum Be-
griff der Vermögensverwaltung siehe bei �.

Nach § 58 Nr. 7 Buchstabe b AO darf eine steuerbegünstigte Kör-
perschaft Mittel für den Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhal-
tung der prozentualen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft an-
sammeln oder im Jahr des Zuflusses verwenden. Der zulässige
Höchstbetrag für die Zuführung von Mitteln zu der freien Rücklage
nach Buchstabe a vermindert sich um diese Beträge.

Die Verwendung von Mitteln zur Bildung einer freien Rücklage i.S.
von § 58 Nr. 7 Buchstabe a AO und zum Erwerb von Gesellschafts-
rechten gemäß § 58 Nr. 7 Buchstabe b AO sind dem Finanzamt im
Einzelnen zu erläutern.


 Außerdem können folgende Zuwendungen dem Vermögen der Kör-
perschaft zugeführt werden (§ 58 Nr. 11 AO):

– Zuwendungen von Todes wegen; sie sind grundsätzlich als Zu-
wendungen zum Vermögen der steuerbegünstigten Körper-
schaft anzusehen, wenn der Erblasser eine Verwendung für den
laufenden Aufwand nicht besonders vorschreibt;

– Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs, wenn aus dem
Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Beträge zur Aufstockung des
Vermögens erbeten werden;

− Zustiftungen und Einzelzuwendungen, bei denen der Zuwen-
dende ausdrücklich erklärt, dass sie zur Ausstattung der Körper-
schaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens be-
stimmt sind;

– Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach der Vermögensbildung
dienen, z.B. Schenkung eines Mietwohngrundstücks.


� Daneben darf eine Stiftung im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei
folgenden Kalenderjahren Überschüsse aus der Vermögensverwal-
tung und die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (§ 14
AO) ganz oder teilweise ihrem Vermögen zuführen (§ 58 Nr. 12 AO).


� Die Körperschaft darf ihre Mittel nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwenden. Die Mitglieder oder Gesellschafter dürfen keine
(unentgeltlichen) Zuwendungen erhalten. Die Körperschaft darf
auch keine andere Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigen (§ 55 AO).

schaft gehört, zulässig.


